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Polizei -Verordnung.

Markt - Ordnung
für die Stadt Wiesbaden.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Königlichen
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Laiid >§-
theilen und der §8 69 und 149 der Reichsgewerbe-
ordnung vom 21 . Juni 1869 in der zur Zeit
gültigen Fassung wird im Einverständniß mit der
Gemeindebehörde verordnet , was folgt:

Allgemeine Bestimmung r
8 1 . Die Vollziehung der Marktordnung liegt

unter Mitwirkung der städt . Acciscverwaltung der
Kgl . Polizeiverwaltung ob.

Besondere Bestimmungen.
1. Wochenmarkt.

§ 2 . Der Wochenmarkt findet an jedem Werk¬
tage auf dem neuen Marktplatz am Rathbaus,
sowie bis auf Weiteres in der Querstraße statt.

Im Falle des Bedürfnisses werden auch noch
andere städt . Plätze im Einvernehmen mit der
Gemeindebehörde für die Abhaltung von Wochen-
wärkten gestattet werden ./

8 3 . Der Wochenm/rkt beginnt während des
ganzen Jahres um 7 Uhr Vormittags und endet
MN 2 Uhr Nachmittags.f4.Mit der Anfahrt der Verkaufsgcqenständeem Aufstellen der Verkaufstische und Stände
kann eine Stunde vor Beginn des Markte « ange¬
fangen werden . Spätesten « eine Stunde nach
Schluß des Marktes muß der Markt völlig ab¬
geräumt sein.

8 5 . Geg enstände des Wochcnverkehrs find.
1 . Robe Naturcrzeugnissc mit Ausschluß des

größeren Viehs,
2 . Fabrikate , deren Erzeugung mit der Land-

nnd Forstwirthfchaft , dem Garten - und Obstbau
»der der Fischerei in unmittelbarer Verbindung
steht , oder zu den Nebenbeschäftigungen der La »d-
lent « der Gegend gehört , oder durch Tagelöhner¬
arbeit bewirkt wird , mit Ausschluß der geistigen
Getränke,

8 . frische Lebensmittel aller Art.
8 6 . Das Fcilhalten anderer Gegenstände ans

dem Wochenmarkte ist untersagt.
8 7 . Tische oder sonstige Vorrichtungen zum

AuSIegen pp . der Waaren und Ueberdachungcn der
VerkaufSgegenstände dürfen nur in der Art auf¬
gestellt werden , daß stc weder den Verkehr hindern,
noch sonst den Marktbcsuchern zum Nachtheile
gereichen . Insbesondere ist das Aufstellcn von
Waaren und Gefäßen außerhalb der eigentlichen
Verkaufsstände in den für den Verkehr bestimmten
Gängen untersagt.

8 8 . Jeder Inhaber eines Marktverkaufsstandes
ist verpflichtet , feinen Verkaufsstand , sowie den vor
demselben belegenen Gang während der Marktzeit
bi« zur Mitte sauber zuhalten , und dürfen Abfälle
irgend welcher Art wegen der dadurch herbei-
gesührtcnUnfallgcfahr nicht umhergeworsen . sondcrn
müssen vielmehr in geeigneten Gefäßen gesammelt
und letztere in die auf dem Marktplatze ausgestellten
eisernen Abfalltonnen entleert werden , soweit die
Abfälle nicht etwa von den Marktverkäufern selbst
fortgeschafft werden . Für durch Nichtbeachtung dieser
Vorschrift etwa herbeigefübrte Schäden aller Art
haktet der Säumige nach den allgemeinen Landes-
gesetzen.

8 9 . Fische dürfen nur , nachdem stc getödtet
stnd , geschuppt und ausgeweidet werden . Die
Fischverkaufsständc müssen so eingerichtet sein , daß
rin Verstreuen von Eingeweidetheilen , Schuppen
und sonstigen Abfällen , verhindert wird . Die
Fischabfälle dürfen nickt in die Ablaufschachte und
Sinkkästen geworfen , sondern müssen vielmehr in
die für diese Abfälle besonders ausgestellte Sammcl-
lonne verbracht werden.

8 10 . Das Anpreisen von Waaren durch Aus¬
rufen oder in anderer geräuschvoller Weise ist
verboten.

8 11 . Wagen jeglicher Art dürfen ans der
Blatt -arm de« Markte « nicht ausgestellt werden.
Für Kartoffel -, Kraut - und ähnliche Fuhrwerke
werden geeignete Ausstellungsplätze angewiesen
werden.

812 . Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen Wockenmarktverkebrs ( f. 8 5) im Um-
herzieben innerhalb des Stadtgebietes ist an den
Wochenmarkttagen vor 10 Uhr Vormittag » unter¬
sagt . Auf Milch , Backwaare und Fleisch und das
Ueberbringen bestellter Waaren an ständige Ab¬
nehmer bezieht sich diese « Verbot nicht.

8 13 , Die Marktstandplätze werden durch die
mit der Erhebung de« Marktstandgeldes beauf¬
tragten Beamten der städt . Accise -Verwaltung an¬
gewiesen und ist deren Anordnungen bei Ver¬
meidung der Verweisung vom Marktplätze un¬
bedingt Folge zu leisten . Ein Neckt auf Ein¬
räumung einer bestimmten Stelle und einer be¬
stimmten Größe de« Marktstandes bat Niemand.
Auch sind die Marktstände ausschließlich zur Aus¬
übung de« eigenen Gewerbe « bestimmt und dürfen
daher in keinem Falle an andere Personen ab¬
getreten oder oermiethet werden.

8 14 . Käufer wie Verkäufer haben sich so zu
verhalten , daß der Ansland nicht verletzt und die
öffentliche Ruhe und Ordnung nicht gestört wird.
Müßige « zweckloser Umherstehen . wodurch der
freie Verkehr beengt wird , ist verboten.

8 1b . Das Mitbringen und Umberlaufcn von
Hunden auf den für den Viktualienmarkt be¬
stimmten Plätzen , während der im 8 3 dieser Ver¬
ordnung angegebenen Marktzeit ist verboten . Ver¬
antwortlich sind diesenigen Personen , in deren Be¬
gleitung die Hunde sich befinden , bezw . die Eigcn-
thümer derselbe « .

8 16 . Verkäufer von solchen NahrungS - und
Gennßmitteln , die zum Verzehren fertig stnd,
müssen die Waaren den Käufern selbst zutheilcn
und dürfen nicht dulden , daß letztere die aus¬
gelegten Waaren betasten und aussuchen.

Zeitiings - und sonstiges bedrucktes Papier
darf zum Einschlagen und Einwickeln solcher
Waaren nicht benutzt werden.

8 17 . ES dürfen nur unverdorbene , der Ge¬
sundheit nicht schädliche Waaren seilgcboten werden.

Wenn verfälschte , verdorbene oder sonstige der
Gesundheit nachtheilige Lebensmittel auf dem
Markte vorgesunden werden , so hat der Verkäufer
außer der Bestrafung die Wegnahme dieser Gegen¬
stände zu gewärtigen.

8 18 . Das Aufstellen und Abtragen der der
städt . Accise-Verwaltung gehörigen Marktgcräthe
geschieht nur durch die von dieser angenommenen
Arbeitskräfte . Den Marktbeziehern ist cs gestattet,
ihre eigenen Marktgcräthe selbst oder durch von
ihnen angenommene Arbeiter und Gehülfen auf-
stcllen und abräumen zu lassen.

S. Fruchtmarks.
8 19 . Gegenstände de« Fruchtmarktverkehrs

sind : Getreide . Hülsen - und Oelfrüchte , Heu und
Stroh . Alle übrigen landwirthschaftlichen Erzeug¬
nisse gehören zu den Gegenständen des Wochen-
markt -Verkebrs.

8 20 . Der Fruchtmarkt findet zur Zeit wöchent¬
lich am Donnerstag und wenn dieser ein Feiertag
ist, a » dem vorgehenden Wochentage , und zwar in
der oberen Bleichstraßc zwischen Helenenstraße und
Bismarckring statt . Die angefahrene Frucht hat
zwischen Helenen - und Hellmundstraße , das an-
gcfabrciie Heu und Stroh pp . von der Heümund-
straße aufwärts Aufstellung zu nehmen derart , daß
die einzelnen Fuhrwerke zur Straßenrichtung quer
an der Südseite der Bleichstraßc , mit den Zug-
thicren nach der Mitte des Fahrdammes zu , stehen.

Die Nordseite der Bleichstraße sowie der untere
Theil , von der Hclencnstraße an abwärt » nach der
Schwalbacherstraße zu , darf nicht besetzt, muß viel¬
mehr für den Durckganasverkehr und den Verkehr
nach und von der städt . öffentlichen Lastwaage frei-
gehalten werden.

8 21 . Ein die Dauer des Verwiegungs-
geschäftes überschreitendes Halten von Fuhrwerken
pp . auf oder in der Nabe der öffentlichen Last¬
waage ist verboten . Die Fuhrwerke müssen sofort,
nachdem der Waagebeamtedie Verwiegung für beendet
erklärt hat , von der Waage abgefahren und dürfen
auch in der unteren Bleichstraßc keine Aufstellung
mehr nehmen.

§ 22 . Die Verkaufszeit beginnt in der Zeit
vom 1. April bis Ende September um 9 Uhr
Vormittags , in den übrigen Monaten um 10 Uhr
Vormittag « und wird durch das Hissen der Markt¬
fahne bekannt gegeben . Das Niederholen der
Marktfahne bezeichnet den Schluß des Marktes.
Vor der Eröffnung des Marktes dürfen auf dem
Frucktmarkte Verkäufe nicht abgeschlossen werden.

Der Handel mit Waaren des Fruchtmarktes
vor oder während der Dauer des letzteren ist ver¬
boten , es müffeil vielmehr allen angefahrencu
Frucht - pv . Mengen zum Markte verbracht und
dort aufgestellt werden.

Den Anordnungen der Marktbeamten , nament¬
lich bezüglich des An - und Abfahrens der Fuhr¬
werke , sowie de« Abladens und Aufstcllens der
Druckt ist pünktlich Folge zu leisten.

8 23 , Verdorbene Frucht darf nicht zum Ver¬
kaufe aufgestellt werden.

Jeder einzelne Sack Getreide muß durchgehend«
Frucht der gleichen Beschaffenheit und Güte ent¬
halten.

8 . Krammarkt.

8 24 . Der sogenannte Andreasmarkt findet
am ersten Donnerstag und Freitag nach
Andreastag (30 . November ) , und zwar
auf den von der König !. Polizei - Direction im
Einverständniß mit der Gemeindebehörde bestimmten
Straßen und Plätzen statt.

8 25 . Die Plätze zu dem Krammarkte werden
durch die städtische Accise -Verwaltung angewiesen.

Den Anordnungen der damit beauftragten
Beamten ist pünktlich und unweigerlich Folge
zu leisten.

8 26 . Für die Bewachung der Buden und
Waaren haben die Eigenthümer oder Aussteller
selbst zu sorgen.

8 27 . Beschädigungen de« Straßcnpflasterspp.
durch Anfbrcchen zweck« Aufstellung von Buden rc.
sind verboten.

4 . Schlutzbcstimmungcn.
8 28 . Auf anderen als den inhaltlich genannten

Straßen und Plätzen und zu anderen , als den
vorbczeichneten Markizeitcn dürfen Waaren aller
Art nur mit besonderer Genehmigung der Polizei-
und der Kemcindebebörde , nach vorheriger Ver¬
einbarung de« zu zahlenden Standgeldes pp . mit
letzterer zum Verkaufe ausgestellt und seilgcboten
werden.

8 29 . Sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , werden
Uebertretungen dieser Marktordnung mit Geld¬
strafe bi« zu 30 Mk . und im Falle des Unver¬
mögen « mit Hakt bis zu drei Tagen bestraft.

8 30 . Vorstehende Polizeiverordnung ( Markt¬
ordnung ) tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
in Kraft . .

Mit diesem Zeitpunkte werden aufgehoben:
„Die Marktordnung vom 10 . März 1876,

ferner die Polizei -Verordnung vom 30 . April 1895,
betreffend da « Fernhalten der Hunde von den
Marktplätzen , sowie alle sonstigen , dieser Ver¬
ordnung entgegenstehenden älteren Bestimmungen " .

Wiesbaden , den 1. Dezember 1901.
Der Polizei -Präsident. K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Die nachstehende durch Beschluß der Stadt-

verordncten -Versammlung vom 13 . September cr.
und des Bezirksausschusses vom 27 . September cr.
genehmigte Marktgebühren -Ordnung sammt Tarif
bringen wir hiermit mit dem Bemerken zur öffent¬
lichen Kcnntniß , daß die Ordnung mit dem heutigen
Tage in Kraft tritt und der neue Marktplatz vom
9. Dezember ab bezogen wird.

Wiesbaden , den 8. Dezember 1901.
Der Magistrat . Zn Vcrtr . : Hetz.

Ordnung,
betr . die Erhebung von Marktstandsgeld
auf den Märkten in der Stadt Wiesbaden.

8 1.
Auf Grund des 8 68 der Reichsgewerbcordmmg,

des Gesetzes betr . die Erhebung von Marktstands¬
geld , des 8 II des CommunalabgabcnacsetzeS und
des 8 130 des ZuständigkcitsgesetzeS wird für den
Gebrauch öffentlicher Plätze und Straßen zum Fcil-
bieten von Waaren ein Marktstandsgeld nach dem
beigegcbenen Tarif erhoben.

8 2.
Das Marktstandsgeld wird von Einheimischen

und Ortsfremden gleichmäßig erhoben.

8 3-
Bei der Berechnung werden Bruchtheile eines

Tages als ganze Tage und Bruchtheile eines
Pfennig « für einen ganzen Pfennig berechnet.

8 4.
Dar Standgeld wird entweder für jeden

Markttag für sich oder auf Antrag der Bethciligten
im Voraus für ein Vierteljahr erhoben . Im
letzteren Fall werden für jedes Vierteljahr nur
sechzig Markttage in Ansatz gebracht ; die hierüber
ertheilte Quittung des Acciseamts ist zu jedem
Markttag mitzubringen und auf Verlangen vorzu¬
zeigen : wird die Quittung nicht vorgelegt , so ist
das für den Einzeltag festgesetzte Standgeld zu
entrichten ; hierbei ist es gleichgültig , ob der Stand¬
ort mehr oder weniger als sechzig Tage im Viertel¬
jahr eingenommen worden ist.

8 5.
Das Marktstandsgeld ist bei der Einnahme

des Platzer an den dazu bestimmten Beamten der
Acciscverwaltung und zwar auf dem dort befind¬
lichen Marktbüreau gegen Empfang von Markt-
scheinen (Quittungen über den gezahlten Betrag)
zu entrichten.

8 6.
Die empfangenen Quittungen sind nicht über¬

tragbar.
8 7.

Eine den Wortlaut dieser Ordnung und des
Tarifs enthaltende Tafel wird während der Markt¬
zelt auf dem Marktplatz öffentlich ausgchängt.

8 8.
Wer die Zahlung des Standgeldes verweigert,

hat die sofortige Wegweisung vom Marktplatz zu
gewärtigen.

8 9.
Die Waaren und die auf dem Standplatz

errichteten Buden u . s. w . haften für die Entricht¬
ung des Standgeldes. 8 io.

Beschwerden gegen Anforderung oder die Höhe
des Standgeldes sind an den Magistrat zu richten,
unbeschadet der vorherigen Anrufung des Accsse-
Jnsveclors ; der angeforderte Betrag ist indessen
zunächst zu zahlen.

8 11.
Wer das Marktstandsgeld zu hinterziehen ver¬

sucht , wer den Markt ohne Zahlung des Stand¬
geldes verläßt oder den sonstigen Bestimmungen
dieser Ordnung zuwiderhandelt , verfällt in eine
Ordnungsstrafe bis zu 30 Mark.

8 12.
Die Marktstandsgelder unterliegen der Bei¬

treibung im VerwaltungSzwanySverfahren , ebenso
die vom Magistrat scstgefetzren Ordnungsstrafen.

8 13.
Diese Ordnung tritt mit dem Tag der Ver¬

kündigung in Kraft . Der Magistrat.
Tarif

über das Marktstandsgeld für die Märkte
in der Stadt Wiesbaden.

A . Für den Wochenmarkt auf dem Markt¬
platz und Umgebung.

1. Für die Benutzung einer Bude für einen
oder eines Zeltstandes Quadratmeter

a ) zum Verkauf von Fischen 20 Pf.
b ) von Obst und Blumen

während der Marktzeit,
also mit Anschluß der
Nachmittage . 10 Pf.

2 . Für das Feilhalten auf Markt-
tst' chen und sonstigen , von der
Markt - Verwaltung gelieferten
Gestellen . 1b Pf.

3 . Für das Festhalten von
Waaren auf Tragtüchern oder
auf freiem Boden auSgebreitet 10 Pf.

4 . FürWaaren,welche unmittelbar
au « Körben , Kisten , Fässern,
Bütten , Eimern,Gcflügclkäfigen
(Steigen ) u . !. w . verkauft
werden für dar Stück . . . 5 Pf.

5 . Von 1 zweifpännige » Wagen 40 Pf.
L. Von 1 einspännigen Wagen 30 Pf

7. Von einem Karren oder vier¬
rädrigen Handwagen . . . . 20 Pf.

8. Von einem zwei - oder ein-
rädrigen Handwagen (Schieb¬
karren ) . 10 Pf.

9 . Für ein Stück größeres Wild
(Hirsch,Wstdschwein,Rehu .s. w.)
pro Stück . 20 Pf.

10 . Für kleinere « Wild , ferner für
Gänse , Kapaunen , Truthähne
Schnepfen pro Stück . . . . 10 Pf.

11 . Für anderes Geflügel außer
No . 12 . b Pf.

12 . Für Hähne , Hühner , Tauben,
Krammetsvögel , Wachteln pro
Stück . 2 Pf.

NB . Für das von Händlern mit Fischen etwa
verbrauchte Wasser aus der Wasserleitung ist nach
dem Tarif des städt . Wasserwerks zu bezahlen.
Ein Gebühr für die Ueberlassung der Markttischc
wird nicht besonder « erhoben.

» . Für den Wochenmarkt in der Ouerstratze.
13 . Für da » Feilhalten auf Markt-

tischcn und sonstigen von der
Markt - Verwaltung gelieferten
Gestellen für den Quadratmeter 10 Pf.

14 . Für das Festhalten auf Trag¬
tüchern oder auf freiem Boden
ausgebreitet . b Pf.

15 . Für dar FeilbaltenvonWaaren,
welche unmittelbar auS Körben,
Kisten , Säcken , Fässern , Bütten,
Eimern , Geflügel - Käfigen,
(Steigen ) u . s. w . verkauftwerdcn,
für das Stück . 3 Pf.

C . Für den Fruchtmarkt.
16 . Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art.
17 . Für einen Karren mit Frucht
18 . Für einen Wagen mit Heu oder

Stroh.
19 . Für einen Karren mit Heu oder

Stroh.
20 . Für Marktwaaren auf freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . .

» . Für den Krammarkt ( Andreasmarkt ) .
21 . Für Verkaufsstellen auf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratmeter . 20 Pf.

22 . De «gl . auf dem Geschirrmarkt
für Porzellan -, steinerne und
irdene Waaren für den Qua¬
dratmeter . 1b Pf.

Bekanntmachung.
Der Kaufmann Hermann Grether hier

beabsichtigt auf seinem Grundstück . Lagerbuch
No . 2821 , belegen im Distrikt „Sanctborn , em
Gärtnerhaus zu erbauen und hat deshalb die
Ertheilung der Ansiedelungs - Genehmigung (81
de« Gesetzes , betr . die Gründung neuer Ansiedel¬
ungen in der Provinz Hessen-Nassau , vom 11 . Jum
1890 Gesetz - Sammlung Seite 178 ) beantragt.
Gemäß 8 4 des genannten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Bemerken bekannt gemacht , daß
gegen den Antrag von den Eigenthümern . Nutzungr¬
und Gebraucksberechtigten und Pächtern der be¬
nachbarten Grundstücke innerhalb einer Präklusiv¬
frist von zwei Wochen — vom Tage der erstmaligen
Bekanntmachung an gerechnet — bei der Königlichen
Polizeidirection hier Einspruch erhoben werden
kann , wenn der Einspruch sich durch Thatsachen
begründen läßt , welche die Annahme rechtfertigen,
daß die Ansiedelung das Gemcindeinteresse oder
den Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
aus dem Feld - oder Gartenbau , au » der Forst-
wirthfchaft , der Jagd oder der Fischerei gefährden
werde . *

Wiesbaden , den 25. Juli 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Wir bringen zur öffentlichen Kcnntniß , daß

die festgesetzten Fluchtlinienpläne nur Dienstags
und Freitags während der Vormittagsdienst-
stunden im Vermessungsbürean . Rathhaus , Zimmer
No . 35 , zur Einsicht auslicgen . *

Wiesbaden , den 21. Juli 1902.
_ Der Magistrat.
Die von der Stadtgemeinde beabsichtigte Ein,

tbeilung der wieder zu veräußernden Bauplätze'
von dem Adlerterrain nebst Bedingungen liegt
im Rathhaus , Zimmer No . 85 , zur Ernnckt offen.
Copiccn der Pläne und Bedingungen find gegen
Zahlung von 1 Mark daselbst zu haben . Etwaige
Interessenten können besondere Wünsche bezüglich
der Einlhestung innerhalb 14 Tagen dem Magistrat
cinreicken . *

Wiesbaden » den 28. Juli 1902.
_ Der Magistrat«

Bekanntmachung,
betr . die Versteigerung von Bauplätzen an der

Schiersteinerstraße.
Montag , den 4. August d. I . , Bor-

MittagS 1l Uhr , sollen im Rathdause hier auf
Zimmer No . 65 verichiedenc Bauplätze au » dem
städtischen Grundstücke Ecke der Schiersteiner - »nd
einer neuen Straße , No . 5504 des Lagerbuchs.
öffentlich meistbietend versteigert werden . Die Be¬
dingungen und eine Zeichnung liegen im Ralhhause
auf Zimmer No . 51 während der Dieuststuuden
zur Einsicht au ». *

Wiesbaden , den 14. Juli 1902.
Der Magistrat.

30 Pf.

15 Pf.

10 Pf.
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Auszug aus der « trahen -Polizei-
Berordnung vom 18 . « evt. 1800.

§56.
4. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentliche» Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bau¬
verwaltung" tragen, untersagt.

8 57.
Verkehr in der Kochbrnnncn-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Perionen, Kinderwärterinnen
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufes be¬
finden, überhaupt der Aufenthalt in der Kocb-
brunnen- Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Korbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunuen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom1. Avril bis1. November
ist dar Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bis
8 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mttbringen von Hunden in die Koch-
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmiisit darf die Ver-
bmdungrstvaßc zwischen TaunuSstrahe und Kranz-
platz mit. Fuhrwerk-jeder Art nur im Schritt
befahren werden._ *

Bekanntmachung.
Die frei gewordene Stelle eines Direktors -er

städtischen Wasser-, Gas- u. Elektrizitäts¬
werke ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Mit
der Stelle ist ein vensioiiSsähigeS Gehalt, an¬
fangend mit 8000 Mk., und steigend von 3 zu
3 Jahren um je 500 Mk. bis zu 10,000 Mk.. ver¬
bunden. Im Ucbrigen werden die Anstellungs-
Verhältnisse nach dem betr. Statut für die
Gemeindebeamteu der Stadt Wiesbaden geregelt.

Nur solche Bewerber werden zugelassen, welche
auSreicöenbe Kenntnisse und Erfahrungen in jedem
der drei Betriebe(Wasser, Gas und Elektrizität)
machweisen können und wenigstens in einem der
drei Betriebe bisher eine leitende Stellung cin-
.genommcn haben. Besonders geeigneten Be¬
werbern kann der Eintritt in eine höhere Gehalts-
istufc als 8000 Mk. bewilligt werden. — Bc-
iwerbungen sind *

bis zum 1. September l. I.
einznreichen.

Wiesbaden, den 30. Juli 1902.
_ _ Der Magistrat.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2. Rate erfolgt vom

48. d. Mts . ab straßenweise nach dem auf dem
Stcucrzettel angeaebeneu Hebeplan. Die Hebetage
sind nach den Anfangsbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt: (Die ans dem Stcuerzettel an¬
gegebene Straße ifi maßgebend).

8, T, U, Y am 2., 4., 5. August,
W, Y, Z am 6., 7., 8. August.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschricbeueu Hcbetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden, den 12. Juli 1902.
Städtische Steuerkaste»

Rathhaus, Erdgeschoß Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittags. *

Städt . Aceiseamt.

Verdingung.
Die Herstellung der GaSleltungs -Anlagen

für den Neubau der Gutenbcrgschule hiersclbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

AngebotSformulare können während der Vor-
mittaysdienststunden im Rathhause, Zimmer No.41,
eingesehen, auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgcldfrcie Einsendung von 50 Pf. und zwar
bis zum 7. Augustd. I . bezogen werden. Im
letzteren Falle sind die Postanweisungenan unseren
technischen Secretär Andreß zu richten. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift„H. A. 106" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 9. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschricbenen und
auSaefüllten Verdinguugsformulareingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
4 Wochen. *

Wiesbaden, den 28. Juli 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Herstellung von 9300 qm Klein¬

pflaster—im Ganzen oder in5 Looie getrennt—
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

AngeboiSsormnlare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdieuststundeu
irrt Nathhause, Zimmer No. 44, eiugcschen oder
von dort gegen Baarzahlung oder bestellgcldfreie
Einsendung von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bl« zum
Samstag, den9. Augustd. Js ., bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift,,Klein¬
pflaster" versehene Angebote sind bis spätesten«

Montag , den 11. August 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und au?-
gefüllten Verdiuguiigssormular eingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. Zuschlaasfrist: 14 Tage.

Wiesbaden, den 26. Juli 1902. *
Stadtbarramt. Abt», für Straßenbau.

Städtisches Leihhaus zu Wiesbaden,
Nengasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntuiß,
daß das städtische Leihhaus dabicr Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
aur jede beliebige Zeit, längsten« aber aus die
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen aiebt
und daß die Taxatoren hon 8—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind. *

Die LeihhauS-Dcputatton.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 24. bis 30. Juli 1902.

5 S s-
Vieh- sfl *2 Preise von--bis .2

gattung § Wa 1
Stück per

Schien .
| 107

i. 50 kg 68— 70

KüH'e . .
ii. Schlacht- 62—64—

COtH i. gewicht 64— 66—
„ - ' ii. 58—60—

Schweine 755 1 k* 120 128
Kälber . 402 Schlacht¬

gewicht 1 10 150
Hammel. 157 120 128
Ferkel. . — Stück ————

Wiesbaden, den 80. Juli 1902.
Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

Zum S chutzeder Feuer -Telegraphen,
Bekanntmachung.

Zufolge der Beschlüsse des Magistrats und
.der Stadtvcrordneten-Versammlung vom 26. März
iund 11. April d. I . wird bezüglich der Aus¬
dehnung drr Nutzwasterleituug Folgendesbekannt gemacht:

1. In allen Straßen, in welchen die Nutz-
.wasserlcituuq bereit« vorhanden oder deren Her-
siellnng in Aussicht genommen ist. müssen bei Er¬
richtung von Neubauten die Cloiet«, Garten-
jBewässerungS-Anlagen und industrielle» Etablisse¬
ments an das Netz der Nutzwasierleitnng ange-
ffchloffei, bezw. Einrichtungen zum Anschluß vorge¬
geben werden. Die Kosten hierfür bi» zur Grund-
stückSgrenzc trägt das Wasserwerk.

2. Aeltere Häuser in Straßen, in welchen die
iNutzwasserleitung bereits liegt oder eingelegt wird,
jund welche größere Gartcuanlaaeu. Auszüge je.
besitzen, sind auf Verlangen de« Wasserwerk« eben¬
falls an das Netz der Nntzwafferleitung anzuschließen.
Die Kosten hierfür bis zum Waffermcffer einschl.
trägt dar Wasserwerk.

8. An die in den Grundstücken eingesührten
Mutzwasserleitungen dürfen Zapfhähne nicht ange¬
bracht werden.

4. Der Verbrauch des Wassers au« der Nutz-
wafferleitung wird durch Waffermeffer festgestellt
und ist mit 25 Pf. pro 1 vbm. zu bezahlen. *

Wiesbaden, de» 15. Juli 1902.
Die Direktion

der städt. Wasser-, Gas- u. Elektr.-Werkc.

Berdiugnng.
Die PflasterunterhaltuugSarbeiten für

1902 und 1903 sollen im Wege der öffentlichen
^Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSformulareu. VerdingniigSunterlagen
jkönnen während der Vormittagrdienststundenim
Rathhausc, ZimmerN«. 44, eingesehen oder von
jboft gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Ein-
fieiidung von 1 Mk. und zwar bi« zum Mittwoch,
den 6. August 1902. bezogen werden. Verschlossene
und mit der Ausschrisl„Pflasterarbeit" versehene
Angebote sind spätesten« bi«

Donnerstag, den 7. Angnst 1902,
Vormittags 10 Uür,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeichriebenen und anS»
gefiillien VerdingungSsoimular eingereichten An¬
gebote werde»berücksichtigt. Znschlagsfrist 14 Tage.

Wiesbaden, den 29. Juli 1902. *
Stadtbauamt»Abtheilung für Straßenbau.

Die §§ 317 und 318 de« Deutschen ReichS-
StrafgesetzbnäicS bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
Ilingeil begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gesängnißstrafe dir z»
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe bi« zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
anzuseben ist, weisen wir gleichzeitig darauf bi»,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kan», daß die Isolatoren oder die
Leitungedrähte beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungcn
herbeigesnhrt werden.

Solche Erdverbindungenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die LeitnngSdrübte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Bangerüsttheilen»nd dcrgl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer clekrrischer Anlagen des Fener-Telkgravben-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleitnngcn vcrivickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Dekoration von Häusern und Straße» und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegräphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Fenersicherheit unserer Stadt die Geschästsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartiae Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenominen haben, eriucht, die«
sofort aus der Feuerwache, Ncugasse 0, anzeigen
zu wollen, damit die umgehende Beseitigung des
BetriebShiiidervisies durch den städtischen Brand-
Dircctor veranlaßt werden kann. *
_ Der Brand-Direetor.

Coneurs-Berfahren.
In dem Concurs-Verfahren über den

Nachlaß des am 7. November 1900 zu
Fraustadt verstorbenen Hauptmannsa. D.
Richard vo» Oppell ist zur Prüfung
einer bisher noch nicht geprüften Forderung
Termin auf den 18 . Angnst 1802,
Bormittasts 11 Uhr, vor dem König!.
Amtsgericht hier anberanmt. F 266

Franstadt , den 28. Juli 1902.
.Oöniqliches Amtsqericht.

Kirchliche Anfeigen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den3. Aug. (10. Sonnt, n. Trin.)

Frübgottesdienst 80- Uhr: Div.-Pfr. Franke.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Ziemendorff.
Amtrwoche: Pfr . Ziemendorff.

Bergkirche.
Sonntag, den3. August. (10. Sonnt, n. Trin.)

Frühgottesdienst8'/. Uhr: Hülfsprediger
Marti«.

HauptgottcSdienst 10 Uhr: Pfr . Diehl. Nach
der Predigt: Christenlehre. .

Amtswoche. Taufen».Trauungen: Pfr . Dreht.
Beerdigungen: Hülfsprediger Martin.

US. Die SonntagStausen, welche Samstags
anzumclden sind, finden um 2'/» Uhr in der
Kirche statt.

Ringkirche.
Sonntag, den 3. Ang. (10. Sonnt, n. Trin.)

Ringkirche wegen Rep.-Arb. geschlossen.
HaiiptgotteSdienst 10 Nbr im VcreinShauSsaal,

Platterstr. 2: Pfr. Friedrich.
Abciidgottesdienst fällt aus.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr. Schlaffer.
Kapelle des Panlinensttfts.

Sonntag, den 3. August, Vorm. 9 Uhr:
Hauptgottesdicnst. Pfr. Christm«.

Evangelisches Vercinshaus, Platterstraßc 2.
Vorm. 10 Uhr: Gottesdienst der Ringkircheii-

gemeindc.
Nachm. 4'/- Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags-Verein). .. ^
Abends81/» Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, Abends8'/»Uhr: Gemem-

schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jiinglingsvcrcin.

Sonntag: Kreirfest in Biebrich a/Rh. Vorm.
90»Uhr: FestgotteSdienst. Nachm. 30- Uhr: Nach-
vcrsammlnng im Diaconissenheim, Wicsbadenerstr.

Montag, Abends 9 Ubr: Gcsangstnndc im
CH. V. j. M„ Rheinstraße 54.

Mittwoch, Abends 9Udr: MonatS-Versamml.
Freitag, Abend« 80- Uhr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gevetsstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendverein.
Sonntag, Nachm. 2 Uhr: Abmarsch nach

Biebrich a/Rh. (Kreisfest.)
Montag, Abend« 80'- Uhr: Turnen.
Dienstag. Abends8'/- Uhr: Monatrversamml.
Freitag, Abend« 80- Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraße 54, Part.
Sonntag: Kreisfest in Biebrich.
Montag, Abends9 Ubr: Männerchor.
Dienstag, Abends 80«Uhr: Bibelbesprechstundc.
Mittwoch. Abends9 Uhr: Bibclbcsprechstnnde

der Jugend-Abth.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Posauncnchor.
Freitag. Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingassc 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- »nd Feiertag« von

2—5 Ubr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versanmilnng junger Mädchen.
Jungfraucn-Verein der Bcrgkirchen-Gemeinde:

Nachm. 40'-—7 Ubr.
Versammlungen

int Gemcindesaaldes Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Der Sonntagsverein der Reukirchengemeindc
fällt bis zum 14. September an«.

Mittwoch,Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Frauen-VercinS.

Katholische Kirche.
11. Sonntag nach Pfingsten. — 3. Aug. 1802,

Portiunkula.
Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.

Erste bl. Messe um 5.30, -weile6.30, dritte
(Militärgottcsdienst) 8, vierte(Kindergotlesdiensti
9. Hochanit mit Predigt 10, letzte hl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen(506).
Während der Ferien sind die hl. Messen an

den Wochentagen um 6, 7. 9.15.
Gelegenbeit zur Beichte ist Samstag5—7 und

nach8 Uhr, sowie Sonntag von5.30 an. Samstag
5 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,

zweite heil. Messe mit Ansprache und gemeinschaft¬
licher beit. Kommunio» de« MarienbundeS7.80,
Kindergottesdienst(Amt) 8.45, Hochanit mit Predigt
10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Rosenkranz-Andacht.
An den Wochentagen sind die hl. Messen um

6.15 (Donnerstag in der SchwesternhauSkapelle,
Platterstraßc 68) »nd 8.15 Uhr.

Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

Alkkatholische Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag, den3. Aug., Vorm. 10 Uhr: Heil.

Messe mit Gemeindegcsang. Lieder No.124,114,187.
W. Krimniel, Pfr.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst,
Adelheidstraße 28.

Sonntaa, den3. Ang. (10. Sonnt, n. Trin.),
Vorm. 90>Uhr: Lesegottesdienst.

Gvangrlisch-lnthrrischrr Gottesdienst.
Oberrealschnle, Oranienstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den3. Aug. (10. Sonnt, n. Trin.).

Porm. 90, Ubr: Beichte. 10 Uhr: Hauptgotter-
dirnst. Nachm. 3 Uhr: Christenlehre.

Beichtanmrldungen Samstag5—6 Ubr.
Psr. Hcmpfing.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbocherstraße 10. 2. Et. iGewerbehalle).

Sonntaa, den 3. kngust. Vorm, 10 Uhr:
HauptgottcSdienst. Nachm. 4 Ubr: Predigt, wozu
Jedermann freundl. eingeladen ist.

Mittwoch, den 6. August, Abends 8 Uhr:
Oeffenilicbe Predigt.

Aapttsten-Gerneinde, Oranienstr. 54, Hth. Pt-
Sonntag, den 3. August, Vorm. 9'/- lU>r:

Predigt. Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule. Nachm.
4 Uhr: Hauptgottesdienst(Predigtthema: Braucht
der Mensch sich vor dem Tod z» iurchtenk).
Abends 80- Uhr: Gottesdienst in Dotzheim.
Karrenweg 11. . ,

Mittwoch, Abends 80- Uhr: Bet- und Bibel-
stunde. , .

Mrthodi sten-Grmeinde, Helenenstraße 1,1.Et.
Sonntag. 3. Ang., Vorm. 0-10 Uhr: Predigt.

11 Ubr: Sonntagsschnle. Abends8 Uhr: Predigt.
Montag, Abds. 80- Uhr: Singst. f.gem.Chor.
Dienstag, Abends 80- Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, Abends 80- Uhr: Jugendbund.

PredigerI . Schmeißer.
Heilsarmee, Frankenstraßc 13.

Jeden Abend 80- Ubr. Sönntags auch Vorm.
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Russischer Gottesdienst.
Sonntag (6. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.

11 Ubr: Hl. Messe. „Montag. Vorm. 11 Uhr: Hl. Messe. Namen«-
tag der Kaiserin Wittwe von Rußland. Große
Kapelle.
Anglicnn Cliurcli of St . Augru »tlne of

Canterbnry.
Frankfurterstrasse 3.

Sunday , 3. August . Services : Holy Eucharist,
8. Mattins , Choral Celebration and Sermon , 11.
Evensong and Litany , 6.

Düring the week , the Church is closed fot
cleaning . except : Aug . 9 : Coronation of IT. M.
King Edward VII .: Holy Eucht . 8 : Special
Service recomnended by Hiss Grace the Primate,
and issued ' by command of the King , at 11
precisely . All British subjpcts are invited to
attend the Service at 11. Rehearsal , Monday,
9.30 a . m.

Chaplain : Rev . E. J . Treble,
Kaiser -Friedrich -Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6 .25 bis Cob¬

lenz , 8, 9.25 fSchnellfahrt „Borussia “ u. „Kaiserin
Auguste Victoria “), 950 1Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald “), 10.20, 11.20 (Sohnellfahrt
„Deutscher Kaiser “ und „"Wilhelm Kaiser und
König “), 12.60 bis Köln . Mittags 3.20 (nur an
Sonn - u. Feiertagen ) bis Bingen , 4.20 bis Neuwied.
Abends 6.20, 6.35 fGüterschiif ) bis Bingen . Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim . Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam . GepSokwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7V« Uhr.
Billets u. Auskunft in "Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Niederländische Dnmpfschlff-Rhederei,
Salonboqte mit Schlafkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an "Wochentagen 8 Uhr Abends,

., Sonn - u. Feiertagen 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg . Nachm.

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens (vom 1. Juni bis
incl . 15. Aug. 8 Uhr Morgens ),

in Köln 4 Uhr am folg . Nachm .,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg . Morgen,

in Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.

Tägliche Schnellfahrten vom 15. Mai bis 31. Ang,
ah Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 „ Morgens.

Anschluss per Staatsbahn:
ab Frankfurt a/M . 8 Uhr 22 Min.

Anschluss per Strassenbahn:
ab "Wiesbaden /Bahnhöfe ) 9 Uhr 21 Min. Morg .,
,, Eltville 10 Uhr 30 Min Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgens.
„ Coblenz an "Wochent . 2 Uhr 30 Min. Nachm .,

Sonn - u. Feiert . 4 Uhr 30M . „
in Köln an "Wochentagen Uhr Abends,

„ Sonn - u . Feiertagen 91 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam.

ah Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
in Eltville 8 „ 05 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Schlangenbad 8 Uhr 15 Min. Abends,
in Biebrich 8 Uhr 40 Min . Abends.

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt und "Wiesbaden 9 Uhr 11 Min.

Abfahrt per Strassenbahn:
nach "Wiesba den 8 Uhr 45 Min. bezw . 8 Uhr 52 Min.

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
Fahrpreisermässigung für Schüler u. Vereine.

Alles Nähere zu erfahren bei der Hauptagentur
in Biebrich a/Rh . Schürmann & Co., sowie in
"Wiesbaden bei Ludwig Engel , Reise -Büreau,
"Wilhelmstrasse 46. F329

Hamburg*Amerika-Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : "Wilhelmstr . 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post - und
Passagier -Dampfern finden statt : NachNewyork:
81.'7. Schnellpd . Auguste Victoria , 2,/8 . Postd.
Moitke , 7./8. Schnellpd . Fürst Bismarck , 9./8.
Postd . Patricia , 14.-8. Schnellpd . Columbia , 16./8.
Postd . Blücher , 23./8. Postd . Graf "Waldersee,
28./8. 8chnellpd . Auguste Victoria , 80. '8. Postd.
Pennsylvania , 4 ./9. Schnellpd . Fürst Bismarck.
Nach Boston : 13./8. Postd . Assvria , 28/8 . Postd.
Arcadia . Nach Baltimore : 6./8. Postd . Athesia,
31./8. Postd . Brisgavia . Nach Philadelphia : 13./8.
Postd . Assyria , 28./8. Postd . Arcadia . Nach
Neworlcans : 20./8. Postd . Fort , 15. /9. Postd.
Hoerde . Nach Montreal : 6./8. Postd . Frisia . (via
Quebec ), 21./8. Postd . "Wostphalia . Nach Mexico:
5./8. Postd . Sarnia . Nach Porto Rico und
Venezuela : 1./8. Postd . Allemannia . Nach
Columbien und Central -Amerika : 12./8. Postd.
Rhenania . Nach Ost -Asien : 30./7. Postd . Segovia,
10./8. Postd . Saxonia . FR8Ü

Druck an» vertu» der & Lchell»ude«»1chen pot-Bnchdrilckeret tu Mc»ba>>»,


	00000001
	00000002

